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Einleitung eines Verfahrens zur Einziehung eines öffentlichen Feld- und 
Waldweges gemäß Art. 8 BayStrWG 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der bisher gewidmete öffentliche Feld- und Waldweg mit der Fl. Nr. 1234 Gemarkung 
Massenhausen hat auf ganzer Länge seine Verkehrsbedeutung verloren. 
 
Laut Eintragungsverfügung vom 01.03.1964 handelt es sich um den Feldweg in der 
Holzbauernlohe mit einer Länge von 0,100 km. Dieser beginnt östlich am Feldweg mit der Fl. 
Nr. 1228 Gemarkung Massenhausen und endet westlich am Flurstück 1232 Gemarkung 
Massenhausen. 
 
Nach rechtlicher Prüfung kommt daher eine Einziehung des Weges gemäß § 8 Abs. 1 
Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) in Betracht. Die betroffenen 
Grundstücksanlieger wurden angehört. Einwendungen wurden nicht erhoben. Der 
beabsichtigten Einziehung wurde zugestimmt. 
 
Der o. g. Feldweg soll deshalb gem. Art. 8 Abs. 1 Satz 1 BayStrWG eingezogen werden. Nach 
Art. 8 Abs. 2 Satz 1 BayStrWG ist es erforderlich, die Absicht der Einziehung drei Monate 
vorher ortsüblich bekannt zu machen, um den von der Einziehung Betroffenen Gelegenheit zu 
geben, Einwendungen gegen die beabsichtigte Einziehung vorzubringen. Dies ist auch dann 
erforderlich, wenn eine Zustimmung durch die unmittelbaren Anlieger bereits erteilt wurde, 
damit auch einem erweiterten Personenkreis die Möglichkeit zur Einwendung ermöglicht wird. 
Die Bekanntmachung über die beabsichtigte Einziehung erfolgte am 30.10.2025. Die Frist zur 
Einwendung ist am 31.01.2026 abgelaufen. Einwendungen wurden nicht vorgebracht, sodass 
der Einziehung nichts im Wege steht. 
 
 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 



 
Finanzielle Auswirkungen: 

  nein  ja   

      
Gesamtkosten: €         

      
Haushaltsmittel im laufenden Haushaltsjahr sind bereitgestellt und verfügbar:  
      

 nein  ja,  €       Haushaltsstelle:       

      
Falls nein, sind außerplanmäßige Mittel erforderlich?  

      
 nein  ja,  €       Haushaltsstelle:       

      
Jährliche Folgekosten:   nein  ja, voraussichtliche Höhe €       

      
Gegenfinanzierung / 
Zuschüsse: 

 nein  ja, voraussichtliche Höhe €       

      
Ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen:   

      

      

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Personal, Kultur und Soziales beschließt die Einziehung des gewidmeten 
öffentlichen Feld- und Waldwegs mit der Fl. Nr. 1234 Gemarkung Massenhausen in der 
Holzbauernlohe mit einer Länge von 0,100 km. Dieser beginnt östlich am Feldweg mit der Fl. 
Nr. 1228 Gemarkung Massenhausen und endet westlich am Flurstück 1232 Gemarkung 
Massenhausen. 
 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 
 

 
 
Anlagen: 
Lageplan Fl Nr 1234 M  
 
 


